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 öffentlich 

 

1. bekannt gegeben am: TOP: Paraffe der Protokollführung 

 
 

Dienststelle Datum Vorlagen-Nr.: 

FD Stadtplanung 19.11.2013 16/0922/1 

 
Beratungsfolge Sitzungstermin 

Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt 09.12.2013 
   

 
 
Beratungsgegenstand: 
 
Radwegebeschilderung in Emden;  
Antrag der FDP-Fraktion vom 06.11.2013 
 
Inhalt der Mitteilung: 
 
Auf den als Anlage beigefügten Antrag der FDP-Fraktion vom 06.11.2013 wird verwiesen. 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
Keine. 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Auf die Vorlage 16/0922 sowie die Antwort vom 24.10.2013 auf die FDP-Anfrage wird 
verwiesen.  
Die Verwaltung hat mit der Beschilderung neuer Freizeit- wie auch Alltagsrouten an die 
vorhandene Radwegbeschilderung „angedockt“, da – wie bereits in vergangenen Vorlagen 
ausgeführt – sie grundsätzlich nach dem aktuellen Stand der Empfehlungen zur 
Radwegebeschilderung handelt. 
 
Die Verwaltung arbeitet - wie bekannt und zuletzt im Ausschuss erläutert – seit Jahren 
qualifiziert und erfolgreich über den ehrenamtlichen Radverkehrsbeauftragten der Stadt Emden 
mit dem ADFC KV Emden zusammen. Darüber hinaus hat die Verwaltung bereits vorgetragen, 
dass sie 1. an einer weiteren intensiven und qualitätvollen Zusammenarbeit mit dem ADFC und 
2. im Zusammenhang mit der neu installierten Radwegebeschilderung auf Hinweise zu 
Unstimmigkeiten oder Fehlern im System interessiert ist. 
 
Nicht alle von einzelnen Mitgliedern des ADFC KV Emden gegebenen Hinweise zur 
Optimierung der Beschilderung sind verständlich und nachvollziehbar. Nachvollziehbaren 
Hinweisen ist die Verwaltung aber regelmäßig zeitnah nachgegangen und wird dies auch 
künftig im Rahmen ihrer personellen Möglichkeiten tun. So wurde beispielsweise mit Herrn 
Kuper Kontakt aufgenommen.  
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 Vorlagen-Nr.:  
 16/0922/1 
  

 

 
Die Entscheidungshoheit über das Aufstellen von Radverkehrswegweisern liegt bei der Stadt 
Emden.  Im Rahmen der bereits erwähnten Richtlinie wird daher auch künftig nach 
weitestmöglicher Abstimmung zwischen den Beteiligten durch die Verwaltung von diesem 
Ermessensspielraum Gebrauch gemacht.  
 
 
 
 
 
Auswirkungen auf den Demografieprozess: 
 
Keine.  
 
 
 
Anlagen: 
 
Antrag der FDP-Fraktion vom 06.11.2013 
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